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die Musterstatuten sofortige behordliche Billigung erfahren,

miissen letztere erst einer doppelten Priifung durch das Co--

mité de patronage und das Comité permanent du Conseil
supérieur des habitations & bon marché unterworfen werden.

Im Gegensatz zur Schweiz gehen in Frankreich meistens
die Hiuser in das Eigentum des Genossenschafters iiber. Die
franzosische Gesetzgebung hat mit Absicht aus bestimmten
Griinden sozialer Natur den Erwerb der Hiuser in person-
liches Eigentum sehr erleichtert.

Man geht dabei folgendermassen vor: Der Genossenschaf-
ter kann den Bau eines Hauses erst dann fordern, wenn der
Nominalwert seiner Aktien mindestens dem Preise des von
ihm gewiinschten Hauses entspricht. Da der Aktionidr bei der
Zeichnung der Aktien mindestens 10% des Nominalwertes
aller Aktien in bar bezahlen muss, muss der Genossenschaf-
ter, der den Bau eines Hauses zum Wert von 50 000.— (franz.)
Franken wiinscht, zum mindesten eine Anzahlung von 5000.—
Fr. leisten. Nach dem Bau des Hauses bleibt er zunichst
Mieter, bis er ausser seiner maximal bestimmten Miete durch
jahrliche Abzahlungen, zu denen noch die Dividenden der
schon liberierten Aktien kommen, sich vollig von seiner
Schuld befreit hat. In diesem Augenblick wird ihm sein Haus

Es war an der Delegiertenversammlung des schweizeri-
schen Mieterverbandes in Biel; man sprach hin und her iiber
sparsames Bauen, iiber wirtschaftliche Ausstattung, Disposi-
tion und Besorgung von Wohnungen, iiber Knappheit der
Planung, iiber Sorgfalt in der Wahl der Materialien, iiber
Sparsamkeit in der Verwendung von Ausstattungsstiicken —
da rief es plotzlich iiber die Versammlung hin: «<Wir wol-
len keine Hasenstéalle, fiir die Arbeiterwohnung ist
das Beste gut genug!> Es war der Delegierte Muheim von Lu-
zern, er hatte den Zuhorern aus der Seele gesprochen. —
Lebhafter Beifall von allen Seiten gab ihm recht.

Keine Hasenstidlle!

So wiren alle unsere Bemiihungen um die #usserste Dis-
ziplin, die knappste Fassung der «Minimalwohnung» ein Irr-
tum? Wire alle Sorgfalt und -Hingabe an das Problem der
kleinsten Hauser vertan, iiberfliissig und unerwiinscht?

Keine Hasenstille, das sollte heissen: gréssere Wohnun-
gen, bessere Wohnungen, Wohnungen mit reicherer Aus-
stattung, keine tannenen Boden mehr, keine Zinkbadewannen,
keine Gasherde, keine kalten Kiichenbsden mehr — Eichen-
parkett, eingebaute Fayencewannen, elekirische Herde, Ex-
pankobdden?!

Woher diese Wendung? Wieso diese Verleugnung aller
bisherigen Sorgen? Woher dieser plotzliche Reichtum?

Wenn das Geld vorhanden ist fiir grossere Wohnungen
und bessere Ausstattung, wer wird sich noch um die Mini-
malwohnung quilen, wer wird weiterhin versuchen wollen,
das fast Unmogliche, moglich zu machen?

Hat nicht alles Rationalisieren und Sparen dem Wunsch
gegolten, fiir wenig Geld so viel als moglich zu bie-
ten? Wenn immer moglich schon fiir 1000 Franken Jahres-
miete die Dreizimmerwohnung? Und die Riickkehr zu den
primitiven — schon seit Jahrzehnten aufgegebenen Typen
<Aussenganghaus», Back-to-back-Haus — bedeutet das etwas
anderes als der Versuch, auch beim billigsten Mletprels noch
eine Raumzahl und Raumgrésse zu bieten, wie sie bisher
nicht moglich war? Haben nicht alle unsere. Bemiihungen

gegen Aushidndigung der liberierten Aktien, die annulliert
werden, in Alleineigentum iibergeben. Die auf diese Weise
erworbenen Wohnungen konnen, wenn der Staat eine Sub-
vention gegeben hat, widhrend der folgenden 25 Jahre mit
Zustimmung des Comité de patronage nur an ebenfalls min-
derbemittelte Personen weitergegeben werden. — Der Bau
eines Hauses darf erst in Angriff genommen werden, wenn
die volle Summe der geschitzten Kosten in der Kasse der
Genossenschaft ist. Es ist klar, dass die Genossenschafter
allein die erforderlichen Kapitalien nicht aufbringen konnen.
Es konnen deshalb auch ausserhalb der Genossenschaft ste-
hende Personen Aktien iibernehmen:; der Zins darf jedoch
6% nicht iibersteigen. Als wichtigster Geldgeber springt
ihnen jedoch der Staat bei, der unter bestimmten Bedingun-
gen Geld leiht, wobei jedoch das Departement oder die Ge-
meinde als Biirgen auftreten miissen. Der Staat erleichtert
auch Anleihen bei Hypothekarbanken und regionalen land-
wirtschaftlichen Kreditkassen. Diese finanzielle Beteiligung
des Staates, des Departements und der Gemeinde, deren Be-
deutung durch das Gesetz Loucheur noch erhsht worden ist,
verdient wohl in einem nichsten Artikel eine etwas ein-
gehendere Besprechung.

um <Hasenstille> nicht den guten Sinn gehabt, die Wohnung
vollkommen und rein den Einkommensverhilinissen der zu-
kiinftigen Bewohner anzupassen?

Sollen wir zur Bequemlichkeit der Vorkriegszeit zuriick-
kehren, die grossere Wohnungen baute und die Bewoh-
ner auf Untermiete verwies, und sie damit auf Ueberbleibsel
und Reststiicke von Wohnungen reduzierte?

Der Weg war wohl richtig und wir werden ihn wohl wei-
tergehen: wir werden weiterhin genau nach:- der dem Ein-
kommen entsprechenden Miete das Haus bauen und ausstat-
ten; und innerhalb dieses oft so bescheidenen Rahmens so gut
als moglich, so reichlich als méglich. Das ist die Aufgabe
des Architekten — und wenn aus diesen Bemiihungen dann
Hasenstdlle resultieren — ist das seine Schuld? Der Archi-
tekt so scheint es uns, hat sich nach der oft etwas kurzen
Decke seines Auftraggebers zu strecken. Sache des - Auf-
traggebers ist es, sich um eine moglichst grosse Decke zu
bemiihen.

Wie wir’s, wenn die Auftraggeber, die Baugenossenschaf-
ten sich einmal um Ihren Teéil der Aufgabe kiimmerten?
Ist es ihnen nicht bekannt, dass die Senkung der Hypothekar-
zinsen um nur ein Prozent den Mietzins um gut 15 Prozent
vermindert? Hat sie sich je um Reduktion der Zinssdtze be-
miiht, auch nur sich dafiir interessiert, wie solche herbeizu-
fiilhren wire? Eine gegeniiber der heutigen Minimalwohnung
um .15 Prozent verbesserte Wohnung ist kein Hasenstall mehr.

Wenn der zukiinftige Mieter oder Baugenossenschaftler,
der Auftraggeber, dem Architekten Vorwiirfe macht iiber die
Bescheidenheit der Wohnungen, so richtet er seine Vorwiirfe
an die falsche Adresse: vom Architekten kann er nur ver-
langen, dass er das Beste erhidlt, was er fiir sein Geld iiber-
haupt bekommen kann. Das ist viel, und mehr ist nicht mog-
lich. Das mégen sich Herr Muheim und alle, die mit ihm sich
iiber die Hasenstidlle aufregen, gesagt sein lassen.

Hans Bernoulli,
Hasenstallarchitekt, Basel.

Die Bautatigkeit in der Schweiz im Jahre 1929 _

Das Bundesamt fiir Indusirie, Gewerbe und Arbeit publi-
ziert in den «Wirtschaftlichen und Sozialstatistischen Mittei-
lungen> vom Mirz 1930 die genauen Resultate ihrer sorg-
filtigen Erhebungen iiber die Bautitigkeit im Jahre 1929 in
den Gemeinden mit 2000 und mehr Einwohnern. Die Ein-
wohnerzahl dieser 351 Gemeinden betirug nach der Volks-
zihlung von 1920 insgesamt 2,275.822 oder 97.5 % der Gesamt-

einwohnerzahl aller Gemeinden mit 2000 und mehr Einwoh-
nern.

Die Zahl der in den beriicksichtigten Gemeinden fertig-
erstellten Wohngebiude betrug 5013 und diejenige der Woh-
nungn 12912 oder 899 — 7.5% mehr als 1928. In Ziirich sind
1929 im ganzen 88 Wohnungen (2.8%) mehr fertigerstellt wor-
den als im Vorjahre, in Basel 780 (66.2%) und in Genf 262
(50.1%).
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Zahl der fertigerstellten Gebdude mit Wohnungen und Zahl

der Wohnungen in diesen Gebduden, 1928 und 1929.
Zahl der fertigerstellten

Gliederung %;bggde mit ik
1925 1659 1008 1029
a) Nach Gemeinden:
Ziirich 651 882 3154 3242
Basel 442 607 1179 1959
Bern 167 140 573 502
Genf (Aggl) 51 68 523 785
Grosstiddte (iiber 100,00 Einwohner) 1311 1697 5429 6488
Uebrige Stadte (10000—100 ooo Ein-
wohner) 994 901 2591 2272
Stadte zus. (10000 u mehr Einw.) 2305 2598 8020 8760
Uebrige Gemeinden (2000—10 000 Ein-
wohner) 2510 2415 3993 4152
Total (2000 u. mehr Einwohner) 4815 5013 12013 12912

b) Nach Gebdudearten:

1. Einfamilienh&user 2356 2482 2356 2482
2. Mehrfamilienhduser 1856 1911 7282 7991
3. Wohn- und Geschéftshduser 500 520 2225 2296
4. Andere Gebaude mit Wohnungen 103 100 150 143
Total 4815 5013 12013 12912
¢) Nach dem Ersteller:

1. Gemeinde 33 77 269 103
2. Gemeinniitzg. Baugenossenschaften 368 544 1535 1822
3. Andere Baugenossenschaften 386 400 1173 1470
4. Andere juristische Personen - 514 615 2226 2915
5. Einzelpersonen 3514 3377 6810 6602
Total 4815 5013 12013 12912

d) Nach der Finanzierung:
. Eigenbau der Gemeinde 33 77 269 103
. Mit offentlicher Finanzbeihilfe 501 794 2005 2311
Ohne &ffentliche Finanzbeihilfe 4191 4142 9739 10498

OO

Total 5013 12013 12912

Auf die Stadt Ziirich entfallen 25,1% aller im Berichts-
jahre fertigerstellten Wohnungen, auf die 4 Stddte mit
100000 und mehr Einwohnern 50,2% gegeniiber 452% im
Vorjahre. Der Anteil der Stddte von 10000—100 ooo Einwoh-
nern an der Gesamtzahl der fertigen Wohnungen ist von 21,6
% im Jahre 1928 auf 17,6 % im Jahre 1929 zuriickgegangen.
Auf das. Total der Stidte mit 10000 und mehr Einwohnern
" entfallen wie im Vorjahre rund 2/3 aller fertigen Wohnungen.

619% aller fertigerstellten Wohnungen entfallen auf
Mehrfamilienhiuser, 19,2% auf Einfamilien-
hauser, 17,8%. auf Wohn- und Geschiftshduser und 1,1 %
auf andere Gebdude mit Wohnungen.

Der Anteil der Einzelpersonen als Ersteller ist von
56,7% im Jahre 1928 auf 51,1% im Jahre 1929 zuriickgegan-
gen; der Anteil der gemeinniitzigen und anderen Baugenos-
senschaften und der andern juristischen Personen hat gegen-
iiber dem Vorjahre leicht zugenommen. Auf Gemeindebauten

_entfallen nur 0,8% der Wohnungen.

Hinsichtlich der Finanzierung zeigt sich, dass 81.3%
aller neuen Wohnungen ohn e offentliche, 17,9% mit Gffent-
licher Finanzbeihilfe und 0,8% im Eigenbau der Gemeinden
erstellt wurden. ‘

4815

Die Verteilung auf Wohnungsgréssenklassen
zeigt fiir 1929 shnliche Verhilinisse wie fiir 1928:

die 3 Zimmerwohnungen machen 41,6% der Gesamizahl aus

< 4 < < 2719% <« <
¢ 2 < < 13.0% <« <
€5 < < 11,0% < <
< 6 u.mehr <« < 64% <« <
< 1 < < 09% < <

Interessieren diirfte die Zahl der fertiggestellien Woh-
nungen in denjenigen Stiddten und Gemeinden, wo im Jahre
1920 am meisten gebaut wurde, bezogen jeweilen auf die
~ Grosse der Einwohnerzahl:

Ziirich 3242 15.6 Luzern 208 47
Basel 1959 13,9 Alistetter 203 34,0
Genf 785 5.8 Schaffhausen 73 3,6
Bern 502 48 Kiisnacht 73 16,0
Winterthur 401 8,0 Allschwil 69 15,1
Lausanne 385 5.6 Muttenz 65 19,9
Biel 310 9,0 Thun 57 4,0
Oerlikon 246 33,8 Nidau 38 149

WOHNUNGSMARKT

Ueber den Ziircher Bau- und Wohnungsmarkt

veroffentlicht das Statistische Amt der Stadt Ziirich im neu-
sten Heft der Ziircher Statistischen Nachrichten eine Abhand-
lung, in der zusammenfassend festigestellt wird, dass der
Wohnungsmarkt im Jahre 1929 trotz der ausserordentlich
grossen Bautidtigkeit in seiner alten Versteifung verharrte
und dass namentlich an kleinen und billigen Wohnungen so-
zusagen keine Vorrdte vorhanden seien. Die Verteilung der
Mietwohnungen nach Preisstufen ergebe neuerdings, dass vor-
wiegend teurere Wohnungen leer stehen; so betrage in Zii-
rich der Mietzins fiir zwei Drittel aller Mietobjekte mehr als
2000 Fr. Ganz allgemein lasse sich feststellen, dass die iiber-
wiegende Mehrzahl der unbesetzien Wohnungen fiir die
?rﬁite Masse der Mieterschaft preishalber nicht in Betracht
alle.

Zum Wohnungsbau in Ziirich und in den Vororten Ende
1929 wird ausgefiihrt, dass sich seit 1925 der Bestand an
Wohnungen in der Stadt von 50,600 um iiber 12,000 oder nahe-
zu ein Viertel, in den 12 Vororten von rund 9300 um 3300
oder um einen guten Drittel vermehrt habe. Fiir 1930 sei
ein Angebot von etwa 3000 neuen Wohnungen in der Stadt
und 600—700 in den Vororten zu erwarten, ohne dass sich die
gagfe des Ziircher Wohnungsmarktes nennenswert verdndern

iirfte. >

Wir kommen auf die Publikation zuriick.

BEHORDLICHE MASSNAHMEN

Forderung des Kleinwohnungsbau pro 1930 durch den Kan-
ton Ziirich. :

Die kantonale Baudirektion teilt mit, dass der Regie-
rungsrat am 29. Marz 1930 beschlossen habe, im laufenden
Jahre wiederum eine den derzeitigen Verhéiltnissen auf dem
Wohnungsmarkt angemessene Aktion zur Unterstiit-
zung des Baues von billigen Kleinwohnungen
durchzufiihren. Gesuche um Gewidhrung einer staatlichen
Subvention finden nur dann eventuelle Beriicksichtigung,
wenn in der beireffenden Gemeinde noch Wohnungs-
mangel herrscht und wenn die Gemeinde bereit ist, sich
an der Hiilfsaktion finanziell ebenfalls zu beteiligen. Die
Unterstiitzung durch den Kanton wird sich auf die Gewah-
rung von Darlehen beschrinken. Barbeitrige diirfen
nur noch ausnahmsweise, wenn ganz besondere Verhiltnisse
vorliegen, verabfolgt werden. Im iibrigen erfolgt die Sub-
ventionierung nach den regierungsratlichen Vorschriften fiir
die Forderung des Kleinwohnungsbaues vom 10. Juni 1926.

Subventionierungsgesuche sind dem Gemeinderat der
Baugemeinde zuhanden  der kantonalen Baudirektion bis
spatestens 15. Mai 1930 einzureichen, unter Beilage der Bau-
pline (Situation, Grundrisse, Fassaden, Schnitt), eines de-
taillierten Kostenvoranschlages oder Baubeschriebs, eines Fi-
nanzausweises und einer Mietzinsberechnung, die auf einem
von der Kanzlei der kantonalen Baudirektion zu beziehen-
den Formular einzutragen ist.

Die Stadt Ziirich fordert den. Wohnungsbau nach wie
vor durch Gewidhrung von II. Hypotheken bis auf 94% des
Anlagewertes zu 6%, einschliesslich 1% Amortisation.

Die Stadt Winterthur beschloss ebenfalls die Ge-
wihrung von billigen Hypotheken von 10—15% oder von ,
Barbeiirdgen von 5% der Baukosten. :



	Die Bautätigkeit in der Schweiz im Jahre 1929

